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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1 Z9;

EStG 1988 §20;

Rechtssatz

Die Rechtfertigung der Annahme von Werbungskosten anlässlich einer ausschließlich beru9ich veranlassten Reise im

Sinne des § 16 Abs. 1 Z. 9 EStG 1988 liegt bei kurzfristigen Aufenthalten in dem bei derartigen Reisebewegungen in

typisierender Betrachtungsweise angenommenen Verp9egungsmehraufwand gegenüber den ansonsten am jeweiligen

Aufenthaltsort anfallenden und gemäß § 20 EStG 1988 nicht abzugsfähigen (üblichen) Verp9egungsaufwendungen

(Hinweis E 20. September 1995, 94/13/0253, 0254).
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